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Mitglieder-Info Nr. 42/2011 

Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe in den ei nzelnen Bundesländern und Kosten-
verteilung zwischen Land und Kommunaler Ebene 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Bundesarbeitsgemeinschaft Höherer Kommunalverbände hat unter dem 12.05.2011 
eine Übersicht zur Zuständigkeit und Verteilung der Kostenlast in der Eingliederungshilfe 
zwischen Land und Kommunaler Ebene erstellt und diese der BAGüS jetzt zur Verfügung 
gestellt. 

Ich habe diesen tabellarischen Überblick mit der entsprechenden Vorbemerkung zu Ihrer 
Kenntnisnahme beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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